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Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land
Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen

über die Prüfung von Anwärterinnen und Anwärtern
des gehobenen Justizdienstes - Rechtspflegerlauf-
bahn - bei dem Prüfungsamt für die Rechtspfleger-
prüfung bei der Niedersächsischen Fachhochschule

für Verwaltung und Rechtspflege

Vom 14. Dezember 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Dem am 6. Oktober 2004 unterzeichneten Staatsver-
trag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien
Hansestadt Bremen über die Prüfung von Anwärterin-
nen und Anwärtern des gehobenen Justizdienstes -
Rechtspflegerlaufbahn - bei dem Prüfungsamt für die
Rechtspflegerprüfung bei der Niedersächsischen
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege
wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend
veröffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem
Artikel 5 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Freien
Hansestadt Bremen bekannt zu machen.

Bremen, den 14. Dezember 2004

Der Senat

Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen
und der Freien Hansestadt Bremen über die Prüfung
von Anwärterinnen und Anwärtern des gehobenen
Justizdienstes – Rechtspflegerlaufbahn – bei dem
Prüfungsamt für die Rechtspflegerprüfung bei der

Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung
und Rechtspflege

Das Land Niedersachsen, vertreten durch den
Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch die

Niedersächsische Justizministerin,

und

die Freie Hansestadt Bremen,
vertreten durch den Senator
für Justiz und Verfassung,

schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfas-
sungsmäßig berufenen Organe nachstehenden Staats-
vertrag:

Artikel 1

Grundfragen der Beteiligung, Prüfungsamt

(1) Die Zwischen- und Laufbahnprüfung (Rechts-
pflegerprüfung) für die Anwärterinnen und Anwärter
der Laufbahn des gehobenen Justizdienstes der Freien
Hansestadt Bremen finden vor dem Prüfungsamt für
die Rechtspflegerprüfung bei der Niedersächsischen
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege
(Prüfungsamt) statt.

(2) Die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der
Vertragspartner sollen in den wesentlichen Fragen der
Ausbildungsinhalte übereinstimmen.

(3) Zu den Mitgliedern des Prüfungsamtes werden
in angemessener Zahl Personen mit der Befähigung
zum Richteramt sowie Rechtspflegerinnen und
Rechtspfleger aus allen beteiligten Ländern bestellt.
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(4) Über Widersprüche von Prüflingen aus der Freien
Hansestadt Bremen gegen Entscheidungen des Prü-
fungsamtes entscheidet die Leiterin oder der Leiter
des Prüfungsamtes.

(5) Nach Abschluss der Prüfung übersendet das
Prüfungsamt für jeden Prüfling aus der Freien Hanse-
stadt Bremen der Einstellungsbehörde einen Auszug
aus dem Prüfungsprotokoll. Die Prüfungsakten be-
wahrt das Prüfungsamt einheitlich entsprechend der
längsten Aufbewahrungsfrist auf, die in den an der
Prüfung beteiligten Ländern gilt, und übersendet die
Prüfungsakten auf Anforderung.

Artikel 2

Kosten

Für die Kosten der Prüfungen gilt folgende Rege-
lung:

1. die Prüfervergütungen werden für Prüfer aus
sämtlichen Ländern von dem Prüfungsamt ent-
richtet und auf die beteiligten Länder nach dem
Verhältnis der Prüflinge verteilt,

2. die Reisekosten der Mitglieder des Prüfungsam-
tes sowie der Anwärterinnen und Anwärter, die
durch die Teilnahme an Prüfungen, Prüfertagun-
gen und Dienstbesprechungen entstehen, wer-
den von dem Land getragen, das jeweils
Dienstherr ist,

3. für die sonstigen Kosten des Prüfungsamtes gel-
ten die Vereinbarungen zwischen Niedersach-
sen und der Freien Hansestadt Bremen über die
Verteilung der Kosten der Ausbildung an der Fa-
kultät Rechtspflege entsprechend; die Abrech-
nung erfolgt im Rahmen des bestehenden Ver-
fahrens über die Abrechnung der Ausbildungs-
kosten.

Artikel 3

Anwendungsbereich

Diese Vereinbarung findet für die Zwischen- und
Rechtspflegerprüfung der Anwärterinnen und Anwär-
ter Anwendung, die im Jahre 2003 ihre Ausbildung
begonnen haben oder diese nach dem genannten
Zeitpunkt beginnen.

Artikel 4

Kündigung

Der Staatsvertrag kann zum 1. Oktober eines Jah-
res, erstmals zum 1. Oktober 2005, unter Einhaltung
einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. Von
einer Kündigung sind die laufenden Prüfungsverfah-
ren nicht betroffen.

Artikel 5

Ratifikation

(1) Der Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Niedersächsi-
schen Staatskanzlei hinterlegt. Die Hinterlegungsstelle
teilt den Vertragsbeteiligten die Hinterlegung der
letzten Urkunde mit.

(2) Der Staatsvertrag tritt am Tage nach der Hinter-
legung der letzten Ratifikationsurkunde bei der
Staatskanzlei des Landes Niedersachsen in Kraft.

Hannover, 23. September 2004

Für das Land Niedersachen

Für den Ministerpräsidenten

Die Justizministerin
gez. Elisabeth Heister-Neumann

(Elisabeth Heister-Neumann)

Bremen, den 6. Oktober 2004

Für die Freie Hansestadt Bremen

Der Senator für Justiz und Verfassung
gez. Henning Scherf
(Dr. Henning Scherf)

Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung der
Übereinkunft der Länder Freie Hansestadt Bremen,
Freie und Hansestadt Hamburg und Schleswig-Hol-
stein über ein Gemeinsames Prüfungsamt und die
Prüfungsordnung für die Große Juristische Staats-
prüfung und zur Änderung anderer Vorschriften

Vom 14. Dezember 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Vertragsgesetz

(1) Dem am 8., 12. und 19. November 2004 in Bre-
men, Kiel und Hamburg unterzeichneten Staatsver-
trag zur Änderung der Übereinkunft vom 4. Mai 1972
der Länder Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hanse-
stadt Hamburg und Schleswig-Holstein über ein Ge-
meinsames Prüfungsamt und die Prüfungsordnung für
die Große Juristische Staatsprüfung (Brem.GBl. 
S. 133) wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nach-
stehend veröffentlicht.

(2) Der Senator für Justiz und Verfassung wird er-
mächtigt, die Länderübereinkunft in der nach diesem
Gesetz geltenden Fassung mit dem Datum der Veröf-
fentlichung bekannt zu machen.

Artikel 2

Änderung des Bremischen Gesetzes über die Juris-
tenausbildung und die erste juristische Prüfung

Das Bremische Gesetz über die Juristenausbildung
und die erste juristische Prüfung vom 20. Mai 2003
(Brem.GBl. S. 251 – 301-b-5-) wird wie folgt geändert:

1. In § 37 Abs. 2 Satz 1 werden der Punkt durch ein
Semikolon ersetzt und folgende Worte angefügt:

„§ 47a bleibt unberührt.“

2. Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt:

„47a

Ergänzungsvorbereitungsdienst

Hat ein Referendar die zweite juristische
Staatsprüfung erstmalig nicht bestanden, ver-
weist der Leiter der Ausbildung den Referendar
zurück in den Vorbereitungsdienst (Ergänzungs-
vorbereitungsdienst) und regelt dessen nähere
Ausgestaltung. Der Ergänzungsvorbereitungs-



dienst dauert 6 Monate; der Leiter der Aus-
bildung kann ihn in Ausnahmefällen verkürzen
oder wegfallen lassen. Er darf die Dauer von 
3 Monaten nicht unterschreiten, wenn der Refe-
rendar bereits von der mündlichen Prüfung aus-
geschlossen wurde.“

Artikel 3

In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem
Artikel 3 Abs. 2 in Kraft tritt, wird im Gesetzblatt der
Freien Hansestadt Bremen bekannt gemacht.

Bremen, den 14. Dezember 2004

Der Senat

Staatsvertrag zur Änderung der Übereinkunft der
Länder Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hanse-

stadt Hamburg und Schleswig-Holstein über ein Ge-
meinsames Prüfungsamt und die Prüfungsordnung für
die Große Juristische Staatsprüfung vom 4. Mai 1972

Die Freie Hansestadt Bremen, vertreten
durch den Senator für Justiz und Verfassung,

die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch
den Senat,

das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch
die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Hol-
stein, diese vertreten durch die Ministerin für Justiz,

Frauen, Jugend und Familie,

vereinbaren vorbehaltlich der Zustimmung ihrer
Landesparlamente:

Artikel 1

Die Übereinkunft der Länder Freie Hansestadt Bre-
men, Freie und Hansestadt Hamburg und Schleswig-
Holstein über ein Gemeinsames Prüfungsamt und die
Prüfungsordnung für die Große Juristische Staatsprü-
fung vom 4. Mai 1972, zuletzt geändert durch den am
23. März 1993, 26. Februar 1993 und 8. März 1993 in
Bremen, Hamburg und Kiel unterzeichneten Staats-
vertrag, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Wörter „Große Ju-
ristische Staatsprüfung“ durch die Wörter
„zweite Staatsprüfung für Juristen“ ersetzt. 

2. In § 1 werden die Wörter „Große Juristische“
durch das Wort „zweite“ ersetzt. 

3. § 2 Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Außer durch Zeitablauf endet die Mitglied-
schaft im Gemeinsamen Prüfungsamt bei Rich-
tern und Beamten mit dem Ausscheiden aus
dem Hauptamt, bei Hochschullehrern mit der
Entpflichtung oder ihrem Ausscheiden aus den
Hochschulen im Bereich der am Gemeinsamen
Prüfungsamt beteiligten Länder, bei Rechtsan-
wälten mit dem Erlöschen oder der Rücknahme
der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft sowie bei
Notaren mit dem Erlöschen ihres Amtes oder ih-
rer Entlassung aus dem Amt.“

4. § 3 wird aufgehoben.

5. In § 4 Absatz 1 werden die Wörter „Große Juris-
tische“ durch das Wort „zweite“ ersetzt. 

6. § 5 wird wie folgt geändert:

6.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Abschluss der
letzten Pflichtstation“ durch die Wörter „Be-
ginn der Aufsichtsarbeiten“ ersetzt. 

b) Satz 2 Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4.  Datum, Ort und Note der ersten Prüfung
oder der ersten Staatsprüfung,“.

c) In Satz 2 Nummer 7 wird das Wort „Pflichtsta-
tion“ durch das Wort „Station“ ersetzt. 

6.2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Spätestens zur Vorstellung nach Absatz 1
Satz 1 gibt der Referendar den von ihm gewähl-
ten Schwerpunktbereich an.“

7. § 6 wird wie folgt geändert:

7.1 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Aufsichtsarbeiten werden nach Maß-
gabe des vom Präsidenten des Gemeinsamen
Prüfungsamtes festgesetzten Termins zwischen
dem 19. und dem 21. Ausbildungsmonat ge-
schrieben.“

7.2 Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs
sind unverzüglich zu rügen. Die Rüge ist spätes-
tens nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses unbeachtlich, es sei denn, der Referendar hat
die Verspätung der Rüge nicht zu vertreten.“

8. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7

Prüfungsgegenstände

(1) Der Präsident des Gemeinsamen Prüfungs-
amtes bestimmt im Einvernehmen mit den betei-
ligten Landesjustizverwaltungen nach Maßgabe
der nachfolgenden Grundsätze die Prüfungsge-
genstände der zweiten Staatsprüfung.

(2) Die Prüfung bezieht sich auf die Pflicht-
fächer und einen von dem Referendar gewähl-
ten Schwerpunktbereich. Pflichtfächer sind die
Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts, des
Strafrechts und des Öffentlichen Rechts ein-
schließlich des Verfahrensrechts, der europa-
rechtlichen Bezüge sowie der Methoden der ge-
richtlichen, staatsanwaltschaftlichen, verwalten-
den, rechtsberatenden und rechtsgestaltenden
Praxis. 

(3) Andere als die in Absatz 2 genannten
Rechtsgebiete dürfen im Zusammenhang mit
den Pflichtfächern zum Gegenstand der Prüfung
gemacht werden, soweit lediglich Verständnis
und Arbeitsmethode festgestellt werden sollen
und Einzelwissen nicht vorausgesetzt wird.“
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9. § 8 wird wie folgt geändert:

9.1 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Präsident des Gemeinsamen Prüfungsam-
tes verlängert auf Antrag behinderten Referen-
daren die Bearbeitungszeit und ordnet die nach
Art und Umfang der Behinderung angemesse-
nen Erleichterungen an, soweit dies zum Aus-
gleich der Behinderung notwendig ist.“

9.2 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie sind zu entnehmen:

1. drei dem Bürgerlichen Recht ohne das Han-
dels- und Gesellschaftsrecht, 

2. eine dem Bürgerlichen Recht mit Schwer-
punkt im Handels-, Gesellschafts- oder Zivil-
prozessrecht, 

3. zwei dem Strafrecht und

4. zwei dem Öffentlichen Recht.“

9.3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Hinter Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Bis zu vier Aufsichtsarbeiten können Fra-
gestellungen aus dem Tätigkeitsbereich der
rechtsberatenden Berufe zum Gegenstand ha-
ben.“

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3
und 4. 

10. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Gelingt dies nicht, so wird durch den Präsi-
denten des Gemeinsamen Prüfungsamtes
oder einen von ihm bestimmten Stellvertreter
die Arbeit beurteilt und die Punktzahl auf eine
von den Prüfern erteilte Punktzahl oder eine
dazwischen liegende Punktzahl festgesetzt.“

b) Die Sätze 4 bis 7 werden aufgehoben.

11. § 15 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Von der mündlichen Prüfung ist ausge-
schlossen, wer in den Aufsichtsarbeiten nicht ei-
ne durchschnittliche Punktzahl von mindestens
3,75 und in mindestens vier Aufsichtsarbeiten,
von denen eine aus dem Bürgerlichen Recht
stammen muss, nicht mindestens die Punktzahl
4,0 erreicht hat. Satz 1 gilt nicht, wenn der Refe-
rendar in mindestens sechs Aufsichtsarbeiten,
von denen jeweils eine aus dem Bürgerlichen
Recht, Strafrecht und Öffentlichen Recht stam-
men muss, mindestens die Punktzahl 4,0 erreicht
hat.“ 

12. § 16 wird wie folgt geändert:

12.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Hinter Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Prü-
fer dem rechtsberatenden oder rechtsgestal-
tenden Tätigkeitsfeld entstammen.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

12.2 In Absatz 2 werden die Wörter „für die Ausbil-
dung bei den Wahlstationen“ gestrichen.

12.3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Folgender Satz 1 wird eingefügt:

„Die mündliche Prüfung besteht aus einem
Aktenvortrag und einem Prüfungsgespräch.“

b) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2. 

c) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben.

12.4 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die mündliche Prüfung beginnt mit dem in
freier Rede gehaltenen Aktenvortrag.“

b) Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„Die Dauer des Vortrages soll zehn Minuten
nicht überschreiten; anschließende Rückfra-
gen sind zulässig.“

12.5 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Das Prüfungsgespräch besteht aus je ei-
nem Abschnitt, der sich auf die drei Pflichtfächer
sowie den Schwerpunktbereich nach § 7 Absatz 2
bezieht. Das Prüfungsgespräch soll für jeden Re-
ferendar nicht weniger als 40 Minuten dauern
und ist durch mindestens eine angemessene
Pause zu unterbrechen.“

13. § 17 wird wie folgt geändert:

13.1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Sodann ermittelt der Prüfungsausschuss
aus den Bewertungen der schriftlichen und
mündlichen Prüfungsleistungen die Punktzahl
der Gesamtnote, die ohne Rundung auf zwei De-
zimalstellen nach dem Komma errechnet wird.
Für die Bildung der Gesamtnote werden die
schriftlichen Prüfungsleistungen mit 70 vom
Hundert und die mündlichen Prüfungsleistun-
gen mit 30 vom Hundert gewichtet. Dabei sind
zu berücksichtigen die jeweiligen Einzelbewer-
tungen mit einem Anteil von 8,75 vom Hundert
für jede Aufsichtsarbeit, von 8 vom Hundert für
den Aktenvortrag und von 5,5 vom Hundert für
jeden Abschnitt des Prüfungsgespräches.“

13.2 Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Der Prüfungsausschuss kann bei seiner
Entscheidung über das Ergebnis der Prüfung
von der rechnerisch ermittelten Gesamtnote ab-
weichen, wenn dies aufgrund des Gesamtein-
drucks den Leistungsstand des Referendars bes-
ser kennzeichnet und die Abweichung auf das
Bestehen der Prüfung keinen Einfluss hat; hier-
bei sind auch die Leistungen im Vorbereitungs-
dienst zu berücksichtigen. Die Abweichung darf
ein Drittel des durchschnittlichen Umfangs einer
Notenstufe nicht übersteigen. Eine rechnerisch
ermittelte Anrechnung von im Vorbereitungs-
dienst erteilten Noten auf die Gesamtnote der
Prüfung ist ausgeschlossen.“

14. § 19 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Über die mündliche Prüfung ist eine vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnende Niederschrift aufzunehmen, in der
die Gegenstände und die Einzelbewertungen
der mündlichen Prüfung, die Entscheidung nach



§ 17 Absatz 3, die Prüfungsnote und die Schlus-
sentscheidung des Prüfungsausschusses mit der
Gesamtnote festgestellt werden.“

15. § 21 wird wie folgt geändert:

15.1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Unternimmt es ein Referendar, das Ergeb-
nis der Prüfung durch Täuschung zu beeinflus-
sen, so ist die davon betroffene Prüfungsleistung
als ungenügend zu werten. Das Gleiche gilt,
wenn ein Referendar nicht zugelassene Hilfsmit-
tel benutzt oder mit sich führt. In schweren Fällen
ist die Prüfung für nicht bestanden zu erklären.“

15.2 Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Wird erst nach Aushändigung des Zeugnisses
über das Bestehen der Prüfung bekannt, dass die
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorgelegen ha-
ben, so kann der Präsident des Gemeinsamen
Prüfungsamtes innerhalb von fünf Jahren seit
dem Tage der mündlichen Prüfung die Prüfung
für nicht bestanden erklären.“

16. § 22 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Unterbricht er die Prüfung während der Anferti-
gung der Aufsichtsarbeiten, so nimmt er nach
Wegfall des wichtigen Grundes zum nächstmög-
lichen Termin erneut an sämtlichen Aufsichtsar-
beiten teil.“

17. § 23 wird wie folgt geändert:

17.1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Regelung einer Zurückverweisung in
den Vorbereitungsdienst (Ergänzungsvorberei-
tungsdienst) und der Vorbereitung auf die Wie-
derholungsprüfung bleibt den vertragschließen-
den Ländern vorbehalten. Ist der Referendar be-
reits von der mündlichen Prüfung ausgeschlos-
sen, ist ein Ergänzungsvorbereitungsdienst vor-
zusehen.“

17.2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Wer dem Prüfungsausschuss der nicht be-
standenen Prüfung angehört hat, wird in der
mündlichen Prüfung der Wiederholungsprüfung
nicht eingesetzt.“

17.3 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 3, 4 und 6 werden aufgehoben.

b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 3 und erhält fol-
gende Fassung:

„Bei Gestattung der zweiten Wiederholung
der Prüfung bestimmt der Präsident des Ge-
meinsamen Prüfungsamtes etwaige weitere
Auflagen; ein Ergänzungsvorbereitungsdienst
kann nicht angeordnet werden.“

17.4 Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Eine Anrechnung früherer Prüfungsleis-
tungen findet nicht statt.“

18. In § 25 wird folgender Satz angefügt:

„Soweit ein Widerspruchsverfahren erfolglos ist,
werden Gebühren nach Maßgabe des Ge-
bührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl.
S. 37) der Freien und Hansestadt Hamburg in der
jeweils geltenden Fassung erhoben.“ 

19. Hinter § 25 werden folgende neue §§ 26 bis 28
eingefügt:

„§ 26

Zahl der Stellen des
Gemeinsamen Prüfungsamtes

(1) Die Zahl der Stellen des Gemeinsamen Prü-
fungsamtes beträgt nach dem derzeitigen Stel-
lenplan

1. im höheren Dienst 4,

2. im gehobenen Dienst 0,15, 

3. im mittleren Dienst 3,05, 

4. im einfachen Dienst 1 und 

5. im Angestelltenverhältnis 1,75.

(2) Die Zahl der Stellen darf nur nach vorheri-
ger Zustimmung der vertragschließenden Län-
der verändert werden. 

§ 27

Umlagefähige Kosten

(1) Die ab dem Jahr 1998 umlagefähigen Kosten
des Gemeinsamen Prüfungsamtes setzen sich
zusammen aus 

1.den Personalkosten der Richter, Beamten und
Angestellten auf der Basis der jeweils aktuel-
len Werte der hamburgischen Personalkosten-
tabelle einschließlich des Versorgungszu-
schlags (Budgetwert), 

2.den sächlichen Kosten (ausschließlich Ge-
schäftsbedarf, Kopierkosten, Druckereikosten,
Geräte und Ausstattungen, Post- und Fernmel-
degebühren, Miete, Bewirtschaftung und Un-
terhaltung der gemieteten Räume, Reiseko-
sten, Prozesskosten, Fortbildung der Prüfer,
Prüfungsvergütungen) sowie 

3.einem Verwaltungsgemeinkostenzuschlag.

(2) Der Verwaltungsgemeinkostenzuschlag be-
trägt 12,5 vom Hundert des Budgetwerts. Eine
Änderung bedarf des Einvernehmens der ver-
tragschließenden Länder und wird erst mit Wir-
kung vom übernächsten auf den Festsetzungs-
zeitpunkt folgenden Haushaltsjahr zur Abrech-
nungsgrundlage. 

§ 28

Umlageschlüssel und Umlageverfahren

(1) Die nach § 27 Absatz 1 umlagefähigen Kos-
ten des Gemeinsamen Prüfungsamtes werden
auf die vertragschließenden Länder nach dem
Verhältnis der aus diesen Ländern kommenden
Prüflinge umgelegt. 

(2) Nach Abschluss eines Kalenderjahres wird
die Freie und Hansestadt Hamburg den Ländern
Freie Hansestadt Bremen und Schleswig-Hol-
stein eine Berechnung über die Gesamtkosten
des Gemeinsamen Prüfungsamtes zur Erstat-
tung des auf sie entfallenden Anteils übersen-
den. Diese geben zuvor der Freien und Hanse-
stadt Hamburg unmittelbar nach Abschluss des
Rechnungsjahres, spätestens aber am 30. Januar
des folgenden Kalenderjahres die Reisekosten
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auf, die den aus ihren Ländern kommenden Prü-
fern im vorangegangenen Rechnungsjahr
ausgezahlt wurden. Zu den erstattungsfähigen
Reisekosten gehören Bahnfahrten in der 2. Klas-
se und Übernachtungskosten; diese jedoch nur,
wenn eine Anreise vom Wohnort am Morgen des
Prüfungstages unzumutbar ist.“

20. Die bisherigen §§ 26 bis 28 werden §§ 29 bis 31.

Artikel 2

Auf Referendare, die vor dem 1. April 2004 den Vor-
bereitungsdienst aufgenommen haben und deren Prü-
fungsverfahren vor dem 1. Januar 2006 begonnen hat,
finden an Stelle von Artikel 1 Nummern 6 bis 8, 9.2
und 9.3, 11, 12, 13.1, 16 und 17 die bisher geltenden
Vorschriften Anwendung. Hat der Referendar die Prü-
fung im Falle des Satzes 1 nicht bestanden, so richtet
sich auch die Wiederholungsprüfung nach der bisheri-
gen Regelung, wenn sie vor dem 1. Januar 2008 be-
ginnt. Referendare, deren Ausbildung sich durch In-
anspruchnahme von Elternzeit verlängert hat, können
auf Antrag bei dem Präsidenten des Gemeinsamen
Prüfungsamtes auch über den in Satz 1 genannten
Zeitpunkt hinaus ihre Prüfung nach der bisherigen
Regelung ablegen. 

Artikel 3

(1) Der Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Senatskanzlei
der Freien und Hansestadt Hamburg hinterlegt. Diese
teilt den übrigen Vertragsparteien die Hinterlegung
der letzten Ratifikationsurkunde mit. 

(2) Der Staatsvertrag tritt mit dem Tage in Kraft, der
auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde
folgt.

Bremen, den 8. November 2004

Für die Freie Hansestadt Bremen

gez. Henning Scherf
Bürgermeister Dr. Henning Scherf
Senator für Justiz und Verfassung

Hamburg, den 19. November 2004

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

gez. Roger Kusch
Dr. Roger Kusch

Präses der Justizbehörde

Kiel, den 12. November 2004

Für das Land Schleswig-Holstein
Für die Ministerpräsidentin

gez. Anne Lütkes
Anne Lütkes

Ministerin für Justiz,
Frauen, Jugend und Familie

Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land
Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen
über die Zusammenarbeit bei Überwachungs- und

Untersuchungsaufgaben im Verbraucherschutz- und
Tiergesundheitsbereich

Vom 14. Dezember 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Dem am 2. September 2004 von der Freien Hanse-
stadt Bremen unterzeichneten Staatsvertrag zwischen
dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt
Bremen über die Zusammenarbeit bei Überwachungs-
und Untersuchungsaufgaben im Verbraucherschutz
und Tiergesundheitsbereich wird zugestimmt. Der
Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach
seinem Artikel VIII in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der
Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen.

Bremen, den 14. Dezember 2004

Der Senat

Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen
und der Freien Hansestadt Bremen über die Zusam-
menarbeit bei Überwachungs- und Untersuchungs-
aufgaben im Verbraucherschutz- und Tiergesund-

heitsbereich

Das Land Niedersachsen, vertreten durch den
Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den

Minister für den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz,

und

die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch den
Senat, dieser vertreten durch den Senator für Ar-
beit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales,

schließen in der Erkenntnis, dass im Interesse des Ver-
braucherschutzes und der Tiergesundheit eine
schwerpunktsetzende Zusammenarbeit der Überwa-
chungsbehörden und Untersuchungseinrichtungen
erforderlich ist, um die künftigen Anforderungen an
die Überwachung durchführen sowie eine einheitliche
und verbindliche Aufgabenwahrnehmung gewähr-
leisten zu können, folgendes Abkommen:

Artikel I

Geltungsbereich

(1) Das Land Niedersachsen überträgt die Wahr-
nehmung der lebensmittelrechtlichen Überwachung
der für den innergemeinschaftlichen Handel zugelas-
senen Fischereierzeugnisbetriebe im Gebiet der Stadt
Cuxhaven sowie die Durchführung der Einfuhrkon-
trollen in der Grenzkontrollstelle Cuxhaven auf die
Freie Hansestadt Bremen. Die Übertragung nach Satz 1
kann auf andere Gebiete und Grenzkontrollen durch
Verwaltungsvereinbarungen erweitert werden.

(2) Die Freie Hansestadt Bremen erklärt, diese Auf-
gaben durch ihre Veterinärverwaltung - den Lebens-
mittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst -
wahrnehmen zu lassen.



(3) Die Freie Hansestadt Bremen überträgt die Fe-
derführung zur Wahrnehmung der futtermittelrechtli-
chen Überwachungsaufgaben auf das Land Nieder-
sachsen. Veterinärrechtliche Belange bleiben hiervon
unberührt.

(4) Das Land Niedersachsen erklärt, diese Aufgabe
durch sein Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit - Futtermittelkontrolldienst -
wahrnehmen zur lassen.

Artikel II

Befugnisse

Die nach Artikel I in dem Gebiet des Landes Nie-
dersachsen tätig werdenden Bediensteten der Freien
Hansestadt Bremen haben die gleichen Befugnisse
wie Bedienstete des Landes Niedersachsen. Die nach
Artikel I in dem Gebiet der Freien Hansestadt Bremen
tätig werdenden Bediensteten des Landes Nieder-
sachsen haben die gleichen Befugnisse wie die Be-
diensteten der Freien Hansestadt Bremen.

Artikel III

Informations- und Berichtspflichten

Die Freie Hansestadt Bremen und das Land Nieder-
sachsen unterrichten sich gegenseitig über die Ergeb-
nisse der Aufgabenwahrnehmung nach Artikel I sowie
über alle wichtigen, darüber hinausgehenden Angele-
genheiten und besondere Vorkommnisse, die sich bei
der Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel I erge-
ben.

Artikel IV

Ermächtigung

(1) Das Niedersächsische Ministerium für den länd-
lichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und der Senator für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien Hanse-
stadt Bremen werden ermächtigt, alle sich bei der
praktischen Durchführung der nach Artikel I übertra-
genen Aufgaben ergebenden Fragen und Meinungs-
verschiedenheiten durch unmittelbare Absprache zu
regeln. Bei nachhaltiger Auswirkung ist die erzielte
Einigung schriftlich festzuhalten.

(2) Das Niedersächsische Ministerium für den länd-
lichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und der Senator für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien Hanse-
stadt Bremen werden ermächtigt, Verwaltungsverein-
barungen

– über gemeinsame, verbindliche Ausführungshin-
weise zur Überwachung,

– über Art und Umfang der Bündelung gemeinsa-
mer Untersuchungstätigkeiten,

– zur verwaltungstechnischen Zusammenarbeit

abzuschließen.

(3) Das Niedersächsische Ministerium für den länd-
lichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und der Senator für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien Hanse-
stadt Bremen werden ermächtigt, eine Verwaltungs-
vereinbarung abzuschließen, um Einzelheiten in Be-
zug auf Informationsaustausch und Berichtspflichten
nach Artikel III festzulegen.

(4) Das Niedersächsische Ministerium für den länd-
lichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und der Senator für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien Hanse-
stadt Bremen werden ermächtigt, alle im Rahmen der
lebensmittel- und futtermittelrechtlichen Überwa-
chungsaufgaben erforderlichen Daten zu verarbeiten
und dafür ein vernetztes DV-System einzurichten. Die
hierfür erforderlichen Festlegungen und ein Daten-
schutzkonzept werden dabei in einer Verwaltungsver-
einbarung getroffen. Den jeweiligen Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz obliegt die datenschutz-
rechtliche Kontrolle für die Überwachungs- und Kon-
trollmaßnahmen gemäß Artikel I auch insoweit, als die
ihrer Kontrolle unterliegenden Stellen im jeweils an-
deren Bundesland für dieses tätig werden.

Artikel V

Kosten und Verrechnungsmodalitäten

(1) Die bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach
Artikel I und Artikel IV Abs. 2 erbrachten Leistungen
werden erfasst und die Kosten nach der hierfür zwi-
schen dem Niedersächsischen Ministerium für den
ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und dem Senator für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien Hanse-
stadt Bremen abgeglichenen Gebührenordnung er-
mittelt.

(2) Das Land Niedersachsen und die Freie Hanse-
stadt Bremen erklären, eine nach Absatz 1 entstande-
ne Differenz erforderlichenfalls auszugleichen.

Artikel VI

Rechte und Pflichten

(1) Änderungen von Landesregierungen, die die
Belange dieses Staatsvertrages betreffen, sind vor der
Beschlussfassung mit dem Ziel der Herstellung des
Einvernehmens beider Länder zu besprechen. Bereits
bestehende Rechtsnormen auf Landesebene sind so
anzupassen, dass sie nicht der Zielsetzung und dem
Inhalt dieses Staatsvertrages entgegenstehen.

(2) Auskünfte gegenüber Dritten, die Belange die-
ses Staatsvertrages betreffen, sind grundsätzlich vor-
her gegenseitig abzustimmen. Unberührt hiervon sind
die nach Artikel IV Abs. 3 getroffenen Vereinbarun-
gen.

(3) Maßnahmen des Vollzugs werden von denjeni-
gen Bediensteten auf der Grundlage der geltenden
Rechtsbestimmungen eingeleitet, in deren Zuständig-
keit diese Aufgabe fällt.

Artikel VII

Kündigung des Staatsvertrages

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jeder vertrag-
schließenden Partei mit einer Frist von fünf Jahren
zum Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden,
erstmals zum Ablauf des 31. Dezember 2010.

(2) Die vertragschließenden Parteien vereinbaren
für den Fall, dass für die Durchführung der in diesem
Vertrag geregelten Belange nicht unerhebliche recht-
liche Änderungen oder Neuregelungen in Kraft treten,
Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, die ver-
tragliche Zusammenarbeit unter den veränderten Be-
dingungen fortzusetzen.
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Artikel VIII

In-Kraft-Treten

Dieser Staatsvertrag tritt nach Zustimmung der ver-
fassungsgemäß zuständigen Organe der vertrag-
schließenden Länder am 1. Juli 2004 in Kraft.

Hannover, den 7. September 2004

Für das Land Niedersachsen

Der Minister für den ländlichen Raum,
Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz

gez. Hans-Heinrich Ehlen

Ehlen

Bremen, den 2. September 2004

Für die Freie Hansestadt Bremen

Der Senator für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales

gez. Karin Röpke

Röpke
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